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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel

Artikel-Nr.:
13450, 13452, 13454, 13456

UFI:
GR2X-4081-S006-F0N3

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Trockenmörtel zum Anmischen mit Wasser
Fugenmörtel

Relevante identifizierte Verwendungen:
Lebenszyklusstadium [LCS]

PW: Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
C: Verwendung durch Verbraucher

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Straße 14
91555 Feuchtwangen
Germany
Telefon: +49(0) 9852/616219-0
Telefax: +49(0) 9852/616219-88
E-Mail: info@blizz-z.de
Webseite: www.blizz-z.de

1.4. Notrufnummer
24h: Deutschland: +49 (0) 361 73073-0 (GGIZ Erfurt, in Deutsch und Englisch)

24h: Österreich: +43 1406 43 43 (Gesundheit Österreich GmbH)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere Augenschäden. Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

Zusätzliche Hinweise:
Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Von Trockenmörtelpulver aufgewirbelter Staub kann die Atemwege reizen. Wenn Trockenmörtelpulver
mit Wasser vermischt wird, entsteht eine stark alkalische Lösung. Aufgrund der hohen Alkalität können
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die angemischten Mörtel/zementären Bindemittel Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Zusätzliche
mechanische Einwirkungen (z.B. Knien im feuchten Mörtel) können die Hautreizungen verstärken.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS07
Ausrufezeichen

GHS05
Ätzwirkung

Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Portlandzement

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome:

Das Produkt enthält Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserlöslichem Chrom(VI) weniger
als 0,0002 % beträgt. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Überlagerung kann
der enthaltene Chromatreduzierer jedoch seine Wirksamkeit vorzeitig verlieren und es kann eine
sensibilisierende Wirkung des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt eintreten (H317 oder EUH203).

Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt:
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII
Komponente
Calciumdiformiat: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Portlandzement: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid <1 %: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-
Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
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Andere schädliche Wirkungen:
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel
59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung
(EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit
endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4
REACH-Nr.:
02-2119682167-31

Portlandzement
Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)

 Gefahr 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 2,41 mg/L

20 – < 50
Gew-%

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4
REACH-Nr.:
01-2120770509-45

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid <1 %
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

10 – < 50
Gew-%

CAS-Nr.: 544-17-2
EG-Nr.: 208-863-7
REACH-Nr.:
01-2119486476-24

Calciumdiformiat
Eye Dam. 1 (H318)

 Gefahr 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 2.650 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg
ATE (Einatmen, Staub/Nebel) > 0,67 mg/L

1 – < 3
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte
Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und
ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz
achten!

Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Reizung
der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
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Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung Reizung der Atemwege
Symptome/Wirkungen:
Nach Einatmen: Einatmen kann zu Reizungen, Husten, Kurzatmigkeit führen.
Nach Hautkontakt: Wiederholter oder länger anhaltender Kontakt kann zu Hautreizung führen.
Nach Augenkontakt: Kann schwere Reizung verursachen. Risiko bleibender, schweren Augenschäden, wenn
das Produkt nicht schnell entfernt wird.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt ist: Nicht entzündbar.
Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Nicht brandfördernd. Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Keine besonderen
Löschanweisungen erforderlich.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Persönliche Schutzausrüstung
tragen (siehe Abschnitt 8). Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung. (Siehe Abschnitt 7). Bei
Staubentwicklung. Auf Wind zugewandter Seite bleiben.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Atemschutzgerät nur bei Staubbildung
erforderlich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 08.09.2025
Druckdatum: 09.09.2025
Version: 1

cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel

blizz-z Handwerk Direkt GmbH Sommerauer Straße 14 91555 Feuchtwangen www.blizz-z.de Seite 5/14 de / DE / AT
GeSi.de

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:

Verschüttete Mengen aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung
bringen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung. Keine Druckluft zur Reinigung
benutzen.

Für Reinigung:
Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe
Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten. Persönliche
Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
Damit Staub- bzw. Dampfkonzentrationen so gering wie möglich gehalten werden. Vorgeschriebene
persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst
Wasser einfüllen, dann den Trockenmörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe gering halten. Rührer
langsam anlaufen lassen.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden. Zusätzliche Atemschutzmaßnahmen
Hocheffektiver Partikelfilter (HEPA Filter)

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:

Es sind keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich. Behälter dicht geschlossen halten
und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um
jede Einwirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Verpackungsmaterialien:
Nur in Originalverpackung aufbewahren. Nicht in Aluminium-, verzinkten oder anderen nicht
korrosionsfesten Behältern lagern.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 13 – Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:

Das Gemisch ist chromatarm, da der Gehalt an sensibilisierendem Chrom(VI) durch Zusätze auf unter 2
ppm im Zementanteil des verwendungsfertigen Mörtels abgesenkt ist. Voraussetzung für die Wirksamkeit
der Chromatreduktion ist die sachgerechte Lagerung und die Beachtung des Haltbarkeitsdatums.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:

Die Anwendungshinweise beachten (siehe Technisches Datenblatt).
GISCODE:

ZP1
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

③ Momentanwert

④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren

⑤ Bemerkung

MAK (AT) Portlandzement
CAS-Nr.: 65997-15-1
EG-Nr.: 266-043-4

① 5 mg/m³

⑤ (einatembare Fraktion)

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines
Siliziumdioxid <1 %
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,1 mg/m³

⑤ (respirable crystalline silica)

MAK (AT)
ab 02.09.2020

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines
Siliziumdioxid <1 %
CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4

① 0,05 mg/m³

⑤ (Siliciumdioxid) III C

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für ausreichende Entlüftung sorgen, um die Staubkonzentrationen so gering wie möglich zu halten.
8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz:
Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrillen gemäß EN 166 verwenden.

Hautschutz:
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374. Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente
Schutzhandschuhe tragen. Untersuchungen haben gezeigt, dass nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe
(Schichtdicke ca. 0,15 mm) über einen Zeitraum von 480 min ausreichend Schutz bieten. Bei beabsichtigter
Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren.
Haut- und Körperschutz:
Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden.
Langärmelige Arbeitskleidung. Langärmelige Arbeitskleidung. undurchlässiges Schuhwerk tragen.

Atemschutz:
Partikelfiltergerät (DIN EN 143) Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (FFP1, FFP2, FFP3)
Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149)

Thermische Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. Bei starkem Staubanfall sind besondere Systeme zur Kontrolle
der Partikelemission erforderlich. Vor der Neutralisation kann das Produkt aufgrund seiner Alkalität für
Wasserorganismen gefährlich sein. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition:
Der Stoff ist nicht als gesundheitsschädigend oder umweltgefährdend und nicht als PBT oder vBvP
klassifiziert, daher ist keine Expositionsbewertung und keine Risikoeinschätzung erforderlich Aufgaben, bei
denen der Einsatz von Arbeitnehmern erforderlich ist, müssen im Einklang mit der guten Industrie- und
Sicherheitspraxis ausgeführt werden.

Sonstige Angaben:
Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere
exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

8.3. Zusätzliche Hinweise
AGS - Ausschuss für Gefahrstoffe; DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher
Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest Form: Pulver
Farbe: grau Geruch: geruchlos
Entzündbarkeit: Nein

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert ① Methode

② Bemerkung

pH-Wert 11,5 – 12,5 ① pH Lösung 100 g/L

② mit Wasser angemischt

Schmelzpunkt > 1.250 °C
Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfügbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

nicht anwendbar ② Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dampfdruck Keine Daten verfügbar
Dampfdichte nicht anwendbar
Dichte Keine Daten verfügbar
Schüttdichte 900 – 1.500 kg/m³
Wasserlöslichkeit < 3 g/L ② gering löslich

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Das Produkt selbst brennt nicht. Reagiert mit Wasser alkalisch.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Behälter dicht geschlossen halten, um Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Keine Behälter aus Aluminium
oder Zink verwenden.

10.5. Unverträgliche Materialien
Reagiert mit (manchen) Säuren. Reagiert mit (manchen) Metallen und ihren Verbindungen. Aluminium,
Magnesium und Zink vermeiden. Ammoniumsalze.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine
gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

LD50 oral: >2.000 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen)

LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >2,41 mg/L 4 h (Ratte)

Calciumdiformiat  CAS-Nr.: 544-17-2  EG-Nr.: 208-863-7
ATE (Oral): 2.650 mg/kg
ATE oral: 2.650 mg/kg
LD50 oral: 3.050 mg/kg (Ratte) OECD 401

LD50 dermal: >2.000 mg/kg (Ratte) OECD 402 Akute dermale Toxizität

LC50 Akute inhalative Toxizität (Staub/Nebel): >0,67 mg/L 4 h (Ratte) EPA OTS 798.1150

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen. Zement hat eine haut- und schleimhautreizende Wirkung. Trockener
Zement in Kontakt mit feuchter Haut, oder Haut in Kontakt mit feuchtem oder nassem Zement kann zu
unterschiedlichen reizenden und entzündlichen Reaktionen der Haut führen, z. B. Rötung und Rissbildung.
Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem Abrieb kann zu ernsten Hautschäden führen.
Quelle: (4) und Erfahrungen am Menschen pH-Wert 11,5 – 12,5

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschäden. Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker (Hauptkomponente von
Zement) unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Hornhaut. Der berechnete „irritation index“ beträgt
128.



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 08.09.2025
Druckdatum: 09.09.2025
Version: 1

cerafug titan Flex-Fein-Fugenmörtel

blizz-z Handwerk Direkt GmbH Sommerauer Straße 14 91555 Feuchtwangen www.blizz-z.de Seite 9/14 de / DE / AT
GeSi.de

Direkter Kontakt mit Zement kann zu Hornhautschäden führen, zum einen durch die mechanische
Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige oder spätere Reizung oder Entzündung. Direkter Kontakt
mit größeren Mengen trockenen Zements oder Spritzern von feuchtem Zement kann Auswirkungen haben,
die von einer moderaten Augenreizung (z. B. Bindehautentzündung oder Lidrandentzündung) bis zu
ernsten Augenschäden und Erblindung reichen. Referenz: (11), (12) und Erfahrungen am Menschen.
pH-Wert 11,5 – 12,5

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Bei einzelnen Personen können sich nach Kontakt mit feuchtem Zement Hautekzeme bilden. die
durch eine immunologische Reaktion auf wasserlösliches Chrom(VI) verursacht werden (allergische
Kontaktdermatitis). Die Reaktion kann in einer Vielzahl von Formen auftreten, die von einem leichten
Ausschlag bis zu schwerer Dermatitis reichen. Da der Zement Chromatreduzierer enthält und solange der
genannte Zeitraum der Wirksamkeit der Chromatreduktion nicht überschritten wird, ist eine allergische
Sensibilisierungswirkung nicht zu erwarten und eine Kennzeichnung mit H317 nicht erforderlich. Quelle (5),
(13), (18), (19)

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Kann die Atemwege reizen. Zementstaubexposition kann zur Reizung der Atmungsorgane (Rachen, Hals,
Lunge) führen. Husten, Niesen und Kurzatmigkeit können die Folge sein, wenn die Exposition über dem
Arbeitsplatzgrenzwert liegt. Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub kann zur Beeinträchtigung der
Atmungsfunktionen führen. Allerdings gibt es derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse, um eine
Dosis-Wirkungsbeziehung ableiten zu können. Quelle (1)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Langzeitexposition mit lungengängigem Zementstaub oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu
Husten, Kurzatmigkeit und chronisch obstruktiven Veränderungen der Atemwege führen. Bei niedrigen
Konzentrationen wurden keine chronischen Effekte beobachtet. Quelle (17)

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Nicht eingestuft (Nicht anwendbar)

Zusätzliche Angaben:
Keine Daten verfügbar

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften:

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1
oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %.

Sonstige Angaben:
Die Mörtelmischung wurde toxikologisch nicht untersucht. Die Angaben zu den toxikologischen Wirkungen
beziehen sich auf Zement. Dieser Bestandteil ist der hauptsächliche Auslöser für Einstufung und
Kennzeichnung dieser Mörtelmischung.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

LC50: 1.000 mg/L (Fisch, Pimephales promelas) OECD 203

LC50: 1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Gammarus pulex)

LC50: 4.555 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)

EC50: 42,4 mg/L (Krebstiere, Americamysis bahi)

EC50: 313,8 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)

EC50: 29,2 mg/L 2 d (Krebstiere, Americamysis bahi)

NOEC: 3,19 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD 211
NOEC: 1,15 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella pyrenoidosa)
NOEC: 118,4 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze, Skeletonema costatum)
LOEC: 4,85 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna)
LOEC: 6,25 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)

Calciumdiformiat  CAS-Nr.: 544-17-2  EG-Nr.: 208-863-7
EC50: >1.000 mg/L 2 d (Alge/Wasserpflanze, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))

NOEC: ≥100 mg/L 21 d (Alge/Wasserpflanze, Daphnia magna (Großer Wasserfloh))
EC50: >1.000 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna) EPA 660/3 - 75/009

ErC50: >1.000 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA 600/9-78-018

ErC50: >1.000 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata) EPA 600/9-78-018

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Calciumdiformiat  CAS-Nr.: 544-17-2  EG-Nr.: 208-863-7

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Biologischer Abbau:
nicht anwendbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Log KOW: 1,62

Calciumdiformiat  CAS-Nr.: 544-17-2  EG-Nr.: 208-863-7
Log KOW:  -2,6

12.4. Mobilität im Boden
Calciumdiformiat:
Oberflächenspannung 72 mN/m (20 °C, 0.1 %)
Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen Kohlenstoff (Log Koc): 1,49 (log Koc, Read-across)
Sehr mobil im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Portlandzement  CAS-Nr.: 65997-15-1  EG-Nr.: 266-043-4

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
XIII.

Quarz, Konz alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid <1 %  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
XIII.

Calciumdiformiat  CAS-Nr.: 544-17-2  EG-Nr.: 208-863-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1
oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Mechanisch aufnehmen. Wiederverwenden oder sicher
entsorgen.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
HP 4 Reizend — Hautreizung und Augenschädigung
HP 5 Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Nicht in die
Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Restentleerte Verpackungen den Sammelstellen für Wertstoffe zuführen. Sorgfältig gereinigte
Verpackungen einer dafür zugelassenen Sammelstelle übergeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport (ADN) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Verwendungsbeschränkungen:

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher
Chemikalien) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische
Schadstoffe) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht führen) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung
und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen
und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der
Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen
nach dem Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG) beachten.

Störfallverordnung (12. BImschV)
für im Produkt enthaltene Stoffe:

Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)
Wassergefährdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefährdend

Beschreibung:
Einstufung nach AwSV, Anlage 1

Technische Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 402: Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative
Exposition
TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen
TRGS 504: Tätigkeiten mit Exposition gegenüber A- und E-Staub
TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten
TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
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ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
Binnenwasserstraßen

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
HEPA Hochleistungspartikel-Luftfilter
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
ISO International Standards Organisation
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. (4) Observations on the effects of skin irritation
caused by cement, Kietzmann et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999). . (11) TNO report V8815/09,
Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
kwiecień 2010. (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro
using the isolated chicken eye test, kwiecień 2010. (17) Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung
Function Study of Cement Production Workers; Noto, H, et al; Ann. Occup. Hyg, 2015, Vol. 59, No. 1, 4–
24. (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003. (13) European Commission’s
Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to
health from Cr (VI) in cement (Europäische Kommission, 2002): http://ec.europa.eu/health/archive/
ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. (18) Occurrence of allergic contact dermatitis caused
by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH,
Oslo, December 2011. (19) ECHA Support Questions and Answers agreed with National Helpdesks. ID
1659, May 2020. https://echa.europa.eu/es/support/qas-support/qas-agreed-with-national-helpdesks.
Sicherheitsdokumente des Lieferanten.
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen. Berechnungsmethode.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere Augenschäden. Berechnungsmethode.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
einmaliger Exposition (STOT SE 3)

H335: Kann die Atemwege reizen. Berechnungsmethode.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick
auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für
spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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